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RS OGH 2000/5/16 5Ob116/00w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.2000

Norm

GBG §27 Abs2

NO §89a

Rechtssatz

Als untrügliches Identi4kationsmerkmal einer juristischen Person bietet sich die Angabe der Firmenbuchnummer an.

Zur unverwechselbaren Identi4zierung einer juristischen Person, die ein bücherliches Recht erwirbt oder aufgibt,

können aber mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung, wie sie § 27 Abs 2 GBG für natürliche Personen

durch die Bezugnahme auf das Geburtsdatum enthält, auch andere Kennzeichen verwendet werden.
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